
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/9/18 95/12/0138
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1996

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §32 Abs2 litc;

RGV 1955 §32 Abs2 litd;

RGV 1955 §35e Abs1;

RGV 1955 §36 Abs1;

Rechtssatz

Als Monat der Übersiedlung iSd § 35e Abs 1 RGV ist der Monat der Übersiedlung der Familie des Beamten und nicht

der - aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen - späteren Übersiedlung des Beamten dem Anspruch zugrunde zu

legen.
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